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Bekanntmachung

Am Montag, 14.07.2025, 18:00 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses Bornheim,
Rathausstraße 2, die nächste Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Bornheim mit
folgender Tagesordnung statt:

TOP Inhalt Vorlage Nr.
Öffentliche Sitzung

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern
3 Entgegennahme der Niederschrift Nr. 011/2025 vom 29.01.2025
4 Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahl-

vorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und
der Vertretung der Stadt Bornheim am 14.09.2025 sowie einer ggf.
erforderlichen Stichwahl am 28.09.2025

455/2025-3

5 Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten
Wahlvorschläge für die Wahl des Integrationsausschusses der Stadt
Bornheim am 14.09.2025

456/2025-3

6 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortungen von Fragen aus vorherigen
Sitzungen

457/2025-1

7 Anfragen mündlich

Hinweis: § 2 Abs. 1 und 3 KWahlG, § 1 Nr. 1, § 6 Abs. 1 KWahlO):
Der Wahlausschuss ist in jedem Fall ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Beisitzer/innen – und nicht erst nach nochmaliger Ladung mit derselben Tagesordnung –
beschlussfähig.

Stadt Bornheim
Bornheim, den 17.01.2025
gez. Christoph Becker
Wahlleiter


